
Die am 28. Oktober 2021 in Kraft getretene Änderungsverord-
nung zur Aarhus-Verordnung der EU modernisiert den admi nis-
tra tiven und gerichtlichen Rechtsschutz gegen Rechtsakte der Or-
gane und Einrichtungen der EU. Die Verordnung setzt einen 
Schlusspunkt unter das jahrelange Tauziehen zwischen dem Com-
pliance-Ausschuss der Aarhus-Konvention und der EU über die 
Vereinbarkeit des administrativen Überprüfungsverfahrens nach der 
Verordnung mit den Anforderungen des Art. 9 Abs. 3 der Aarhus-
Konvention. Wesentliche Regelungen sind die Ausdehnung des 
Kreises der anfechtbaren Entscheidungen auf alle Rechtsakte nicht-
legislativer Natur und die Anerkennung von Antragsrechten Ein-
zelner, wenngleich unter einschränkenden Voraussetzungen. Kri-
tisch zu bewerten sind insbesondere die fehlende Unabhängigkeit 
des administrativen Überprüfungsverfahrens und die Bevorzugung 
der Umweltverbände beim Zugang zum Gericht der EU. 

1. Einleitung

Am 8. Oktober 2021 ist die Verordnung (EU) 2012/1767 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Okto-
ber 2021 zur Änderung der Verordnung (EG) 1367/2006 
über die Anwendung der Bestimmungen des Überein-
kommens von Århus über den Zugang zu Informationen, 
die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren 
und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenhei-
ten auf Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft, der 
sog. Aarhus-Verordnung, im Amtsblatt der EU veröffent-
licht worden. 1 Sie ist am 28. Oktober 2021 in Kraft getre-
ten. Damit kommt ein seit 2008 andauernder Streit zwi-
schen dem Compliance-Ausschuss der Aarhus-Konvention 
(Aarhus Convention Compliance Committee – ACCC) 
und der EU über die Vereinbarkeit des verwaltungsinter-
nen Rechtsschutzes gegen Handlungen und Unterlassun-
gen der Organe und Einrichtungen der EU mit den Anfor-
derungen des Art. 9 Abs. 3 der Aarhus-Konvention (AK) 2 
zu einen vorläufigen Ende. Diese Regelung verpflichtet die 
Vertragsstaaten zur Gewährung von verwaltungsinternem 
oder gerichtlichem Rechtsschutzes gegen Handlungen und 
Unterlassungen der Behörden in Umweltangelegenheiten. 
Die Vertragsstaaten der Aarhus-Konvention haben auf ih-
rer 7. Tagung vom 18.-20. Oktober 2021 3 die Feststellun-
gen des Compliance-Ausschusses hinsichtlich des Versto-
ßes gegen die Konvention gebilligt, aber anerkannt, dass 
die Neuregelung im Wesentlichen eine Erfüllung der Ver-
pflichtungen der EU als Vertragspartei aus Art. 9 Abs. 3 AK 
darstellt. Allerdings wird der (verwaltungsinterne) Rechts-
schutz gegen Kommissionsentscheidungen über die Verein-
barkeit nationaler Beihilfen mit dem Umweltrecht, der we-
sentlich später Gegenstand einer Beschwerde wurde, erst 
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auf der nächsten Tagung der Vertragsstaaten abschließend 
behandelt werden. 4

2. Verlauf des Compliance-Verfahrens

Im Jahr 2008 hatte die Umweltorganisation Client Earth 
Beschwerde beim Compliance-Ausschuss mit dem Ziel 
eingelegt, wesentliche Regelungen der Aarhus-Verord-
nung für unvereinbar mit der Konvention zu erklären. 
Hauptstreitpunkte waren die Beschränkung der Verord-
nung auf Verwaltungsakte, d. h. Entscheidungen zur Re-
gelung von Einzelfällen, und das Fehlen von Regelungen, 
die über die Rechte von Umweltverbänden hinaus auch 
Einzelnen Zugang zum verwaltungsinternen Überprü-
fungsverfahren gewähren. Nach Auffassung des Compli-
ance-Ausschusses ist die Beschränkung der verwaltungs-
internen Überprüfung auf Verwaltungsakte, die nach den 
einschlägigen Regelungen des sekundären Unionsrechts 
Seltenheitswert haben, nicht mit Art.  9 Abs.  3 AK ver-
einbar, da diese Vorschrift sich nicht auf Verwaltungsakte 
und deren Unterlassung beschränkt, sondern weitergehend 
alle Handlungen und Unterlassungen der Behörden erfasst. 
Der Compliance-Ausschuss hat weiterhin den Standpunkt 
vertreten, dass Art. 9 Abs. 3 AK nicht nur eine Antragsbe-
fugnis von Umweltverbänden, sondern auch von Einzelnen 
fordere. Es bestehe eine nicht vertretbare Schieflage zwi-
schen den auf Art. 9 Abs. 3 AK gestützten Anforderungen 
des EuGH an den Gerichtszugang vor nationalen Gerichten 
und den Gerichten der Union. 5

Die Verteidigungsstrategie der Europäischen Kommis-
sion bestand im Wesentlichen in der Argumentation, dass 
das besondere, zweistufige Rechtschutzsystem der Union 
als Einheit gesehen werden müsse und als solches die An-
forderungen von Art.  9 Abs.  3 AK erfülle. Das Unions-
recht begründe einen weiten Zugang zu den Behörden 
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und Gerichten der Mitgliedstaaten, die als Hauptakteure 
der Rechtmäßigkeitskontrolle auch von Handlungen und 
Unterlassungen der Organe und Einrichtungen der EU in 
Umweltangelegenheiten fungierten. In Verbindung mit 
dem Vorabentscheidungsverfahren nach Art.  267 AEUV 
und der verwaltungsinternen Überprüfung von Verwal-
tungsakten der Union nach der Aarhus-Verordnung werde 
der Rechtsschutz hinreichend gewährleistet. 6 Dem hat sich 
der Compliance-Ausschuss nicht anschließen können und 
außer der EU hat keine der Vertragsparteien den Stand-
punkt der EU geteilt. Zu einer Entscheidung über die Fest-
stellungen des Compliance-Ausschusses kam es jedoch auf 
der 6. Tagung der Vertragsstaaten im Jahre 2017 nicht, da 
die EU eine einvernehmliche Entscheidung blockierte. 
Dies gilt als ein einmaliger Vorgang. Der Mechanismus der 
Vollzugskontrolle nach Art. 10 Abs. 2 AK beruht auf ge-
genseitigem Vertrauen und Konsens. Eine derartige Blo-
ckadehaltung hatte es in der Praxis der Vollzugskontrolle 
noch nie gegeben. 

Mit dem „Green Deal“ hat sich in der EU jedoch ein ge-
wisser Sinneswandel vollzogen, wenngleich dieser zunächst 
noch durch erhebliche Zurückhaltung gegenüber Verände-
rungen des sekundären Unionsrechts in Anpassung an die 
Aarhus-Konvention geprägt war. Die Kommission schlug 
im Jahre 2020 eine Änderung der Aarhus-Verordnung da-
hingehend vor, dass auch nicht-legislative Rechtsakte mit 
allgemeiner Geltung in den Anwendungsbereich der Ver-
ordnung fallen sollten; dazu sollte ein neuer, weiterer Be-
griff des Verwaltungsakts eingeführt werden. 7 Allerdings 
blieb die Reichweite der geplanten Neuregelung recht be-
grenzt, da nicht-legislative Rechtsakte, die auf eine Durch-
führung durch die Organe und Einrichtungen der Union 
oder die Behörden der Mitgliedstaaten angelegt sind, aus-
genommen werden sollten. Eine Individualbeschwerde war 
nicht vorgesehen, jedoch sollte der Rechtsschutz vor den 
nationalen Instanzen dadurch verstärkt werden, dass bei der 
Überprüfung von Durchführungsakten auch die Ermäch-
tigung einbezogen werden kann, sofern sie ihrerseits in ei-
nem nicht-legislativen Rechtsakt eingeräumt ist. Der Rat 
hat sich diesen Vorschlägen im Wesentlichen zunächst an-
geschlossen. 8

Bewegung in die unionsinterne Diskussion brachte die 
von der Kommission erbetene Stellungnahme des Com-
pliance-Ausschusses vom 12. Februar 2021. 9 Der Ausschuss 
bestand darauf, dass nach Art. 9 Abs. 3 AK nicht-legislative 
Rechtsakte der Union auch dann überprüfbar sein müssen, 
wenn sie einer Durchführung durch die Mitgliedstaaten 
bedürfen. Ferner lehnte der Ausschuss die Beschränkung 
des Zugangs zu einem verwaltungsinternen Überprü-
fungsverfahren auf Umweltverbände ab. Diesen Ball nahm 
dann das Europäische Parlament auf. Hinsichtlich des Ge-
genstands der Überprüfung sollte nach den Vorschlägen 
des Parlaments klargestellt werden, dass grundsätzlich alle 
nicht-legislativen Rechtsakte der EU, mit Ausnahme sol-
cher Rechtsakte, die von den Mitgliedstaaten erlassen wer-
den, der Überprüfung unterliegen; der Durchführungs-
vorbehalt sollte also gestrichen werden. Darüber hinaus 
schlug das Europäische Parlament vor, dass auch Mitglieder 
der Öffentlichkeit, die ein ausreichendes Interesse oder eine 
Verletzung ihrer Rechte geltend machen können, antrags-
berechtigt sein sollen. 10

Im anschließenden Trilogverfahren 11 wurde die Ausdeh-
nung des Anwendungsbereichs des verwaltungsinternen 
Überprüfungsverfahrens akzeptiert. Dagegen wurde zur 
Vermeidung einer Popularbeschwerde die Antragsbefugnis 
Einzelner deutlich eingeschränkt und von Voraussetzungen 
abhängig gemacht, die Auslegungs- und Beweisprobleme 
aufwerfen könnten. Mit dieser Maßgabe wurde dann die 
Änderungsverordnung beschlossen. 12

Die Tagung der Vertragsstaaten hat auch die Feststellun-
gen des Compliance-Ausschusses, dass der Rechtsschutz 
gegen Kommissionsentscheidungen über die Vereinbarkeit 

nationaler Beihilfen mit dem Umweltrecht nicht den An-
forderungen des Art.  9 Abs.  3 AK entspreche, geprüft. 13 
Die von der EU grundsätzlich zugesagte Anpassung wird 
allerdings erst auf der nächsten Tagung der Vertragsstaaten 
abschließend behandelt werden. 

3. Antragsbefugnis 

Die Änderungsverordnung begründet neben der beibe-
haltenen Antragsbefugnis von Umweltverbänden (Art. 11 
Abs. 1 Aarhus-VO) auch eine Antragsbefugnis Einzelner, 
die aber von einschränkenden Voraussetzungen abhängig 
ist (Art. 11 Abs. 1 a Aarhus-VO n. F.). Zum einen stellt die 
Regelung auf eine Rechtsverletzung ab, zum anderen führt 
sie zusätzlich eine Art kollektiver Antragsbefugnis im öf-
fentlichen Interesse ein.

3.1 Antragsbefugnis wegen Rechtsverletzung

Die Antragsbefugnis wegen einer Rechtsverletzung knüpft 
nicht an das für das Klagerecht vor europäischen Gerichten 
nach Art. 263 Abs. 4 AEUV maßgebliche Kriterium der 
unmittelbaren und individuellen Betroffenheit an. Nach 
der sog. Plaumann-Formel 14 würde dies erfordern, dass der 
Antragsteller wegen besonderer persönlicher Eigenschaften 
oder besonderer, ihn aus dem Kreis aller übrigen Betroffe-
nen heraushebenden Umstände unmittelbar und individu-
ell betroffen ist. Diese Auslegung hatte der Compliance-
Ausschuss ausdrücklich verworfen. Andererseits soll nach 
den Absichten der Verordnungsverfasser eine Popularklage 
vermieden werden. Weit entfernt von der Plaumann-For-
mel hat man sich daher nicht. Der Antragsteller muss in 
einem Recht beeinträchtigt und im Vergleich zur allge-
meinen Öffentlichkeit unmittelbar betroffen sein. Die Er-
wägungsgründe (Ziff. 19) nennen dafür eine unmittelbare 
Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit oder eine Be-
einträchtigung eines Rechts gemäß dem Unionsrecht im 
Sinne der Rechtsprechung des EuGH zu Klagerechten 
vor nationalen Gerichten aus Umweltrichtlinien. Genannt 
werden die Urteile in den Fällen Janecek, Folk und Was-
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serleitungsverband Nördliches Burgenland, 15 in denen Kla-
gerechte Einzelner zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit, wegen Beeinträchtigung eines Fischereirechts und 
wegen Beeinträchtigung eines Rechts zur Förderung und 
Nutzung von Grundwasser anerkannt worden sind. Daher 
ist wohl davon auszugehen, dass Verstöße gegen Richtli-
nien oder Verordnungen, die Individualrechte begründen, 
geltend gemacht werden können. Allerdings ist angesichts 
der wiederholten Aussage des EuGH, bei keiner Umwelt-
richtlinie könne grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass 
deren Verletzung von Einzelnen geltend gemacht werden 
kann, 16 und der bisher bestehenden Unklarheiten über die 
Kriterien der individuellen Betroffenheit 17 zweifelhaft, wie 
weit das Antragsrecht reicht. Eine Vielzahl von Betroffenen 
dürfte, wie sich im Gesundheitsschutz zeigt, die Antragsbe-
fugnis nicht per se ausschließen. Darin liegt ein erheblicher 
Unterschied zur Plaumann-Formel.

Die Beeinträchtigung wirtschaftlicher Interessen über eine 
Eigentumsverletzung hinaus dürfte für die Antragsbefugnis 
nicht ausreichen. Meist werden die Träger solcher Interessen 
als Antragsteller direkte Klagerechte besitzen. Im Stoffrecht 
sieht die REACH-Verordnung ein Widerspruchsverfahren 
zugunsten der Registranten und unmittelbar und individu-
ell betroffener Dritter vor (Art. 91, 92 Abs. 1). Ob der Schutz 
wirtschaftlicher Interessen Dritter, etwa von Wettbewer-
bern, als unmittelbar und individuell Betroffene oder nur 
durch Weiterentwicklung des Art. 263 Abs. 4 AEUV erfol-
gen kann, ist zweifelhaft. Die Aarhus-Verordnung jedenfalls 
schützt nur Umwelt- und Gesundheitsbelange. 

Problematisch erscheint, dass die Änderungsverordnung 
nach ihrem Wortlaut (Art. 11 Abs. 1a lit. a) auf eine Beein-
trächtigung in der Vergangenheit („beeinträchtigt wurden“) 
abstellt. Das passt nicht in jedem Fall für einen Überprü-
fungsantrag vor Vollzug des betreffenden Rechtsakts. Z. B. 
kann eine Wirkstoffgenehmigung für ein Pflanzenschutz-
mittel streng genommen zur Beeinträchtigung von ein-
zelnen, in ihrer Gesundheit gefährdeten Dritten frühesten 
führen, wenn aufgrund dieser Entscheidung eine Zulassung 
eines Präparats erfolgt. Es widerspräche aber dem Rechts-
schutzanliegen der Verordnung, dass ein Antragsteller dies 
abwarten muss. Man wird die Regelung daher wohl dahin 
auslegen müssen, dass der – in der Vergangenheit erlassene 
– Rechtsakt als Quelle künftiger potentieller Beeinträch-
tigung wegen Rechtswidrigkeit beanstandet werden kann.

3.2 Antragsbefugnis im öffentlichen Interesse

Auch die Antragsbefugnis im öffentlichen Interesse wirft 
Zweifelsfragen auf. Die erforderliche Unterstützung durch 
mindestens 4000 Mitglieder der Öffentlichkeit aus mindes-
tens fünf Mitgliedstaaten, darunter mindestens 250 aus je-
dem dieser Mitgliedstaaten, soll eine ausreichende quan-
titative Repräsentativität des Überprüfungsverlangens 
gewährleisten. Angesichts der guten Möglichkeiten der Mo-
bilisierung der Öffentlichkeit über digitale Kommunikati-
onsmedien dürfte es im Regelfall nicht schwerfallen, eine 
ausreichende Zahl von Antragsstellern zusammenzubringen. 
Umweltverbände können dabei behilflich sein, was die Neu-
fassung der Verordnung in Art. 11 Abs. 1a auch voraussetzt. 
Das Kriterium der quantitativen Repräsentativität ist aber 
kaum sachgerecht, wenn es sich um Umweltprobleme han-
delt, die nur einen kleinen Kreis von Mitgliedstaaten betref-
fen. Man denke an den Schutz von Rentieren oder Robben. 

Auf jeden Fall ist der daneben erforderliche Nachweis eines 
„ausreichenden öffentlichen Interesses“ problematisch. Bei 
den Beanstandungsklagen im Recht einzelner Mitgliedstaa-
ten wird im Allgemeinen geprüft, ob der Kläger aufgrund 
seiner räumlichen Nähe zum Gegenstand des Rechtsstreits 
oder besonderen Aktivitäten im Bereich des Umweltschut-
zes ein hinreichendes Interesse an der Erhebung der Klage 
besitzt und daher geeignet für eine sachgerechte Durchfüh-
rung des Klageverfahrens ist. 18 Es versteht sich eigentlich von 

selbst, dass ein öffentliches Interesse an der Einhaltung der 
Anforderungen des EU-Umweltrechts grundsätzlich zu be-
jahen ist, da die betreffenden Regelungen des Unionsrechts 
durchweg, wenngleich nicht ausschließlich, dem öffentli-
chen Interesse dienen. Wenn aber das Kriterium des öffent-
lichen Interesses nicht praktisch irrelevant sein soll, könnte 
es hier einschränkender Gründe bedürfen. Diese könnten 
etwa im Gewicht des jeweils betroffenen Umweltproblems 
und in der Art und dem Umfang der schädlichen Auswir-
kungen des beanstandeten Verhaltens der Behörden auf die 
Umwelt liegen, was allerdings kaum mit Sicherheit im Vo-
raus zu beurteilen sein wird. Im Ergebnis ist das Kriterium 
des öffentlichen Interesses daher entweder irrelevant oder 
aber mit erheblichen Auslegungsrisiken behaftet; im letzte-
ren Fall dürfte es entgegen dem generellen Rechtsschutzan-
liegen der Änderungsverordnung eine Wirkung entfalten, 
die potentielle Antragsteller eher abschreckt. 

4. Gegenstand und Maßstäbe  
der behördlichen Überprüfung

4.1 Kreis der anfechtbaren Entscheidungen

Die Beschränkung der Aarhus-Verordnung auf Verwal-
tungsakte i. e. S., also Entscheidungen zur Regelung von Ein-
zelfällen, hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass eine 
Vielzahl von Überprüfungsanträgen mangels Verwaltungs-
aktqualität der angefochtenen Entscheidungen abgelehnt 
worden ist. Da die Organe und Einrichtungen der Union, 
soweit sie zur Durchführung und Konkretisierung von um-
weltrechtlichen Verordnungen und Richtlinien ermächtigt 
sind, selten durch Rechtsakte zur Regelung von Einzelfällen 
entscheiden, vielmehr Rechtsakte mit allgemeiner Wirkung 
ohne Gesetzesqualität erlassen, hatte diese Beschränkung 
auf Einzelakte praktisch zu einem Leerlauf des Überprü-
fungsverfahrens geführt. Es ist daher in der Sache zu begrü-
ßen, wenngleich terminologisch problematisch, dass Art. 2 
Abs. 1 lit. g) Aarhus-VO n. F. als Verwaltungsakt grundsätz-
lich jeden von den Organen oder Einrichtungen der EU er-
lassenen Rechtsakt ohne Gesetzescharakter bezeichnet, der 
eine rechtliche Wirkung und eine Außenwirkung hat. Ent-
sprechendes gilt für die Definition der Verwaltungsunter-
lassung (Art. 2 Abs. 1 lit. h Aarhus-VO n. F.). Nicht erfasst 
sind zum einen Entscheidungen mit Gesetzescharakter, also 
Verordnungen und Richtlinien, die im Gesetzgebungsver-
fahren erlassen werden (Art. 289 Abs. 3 AEUV), 19 zum an-
deren nicht verbindliche Rechtsakte wie Empfehlungen, 
Leitlinien und politische Pläne und Programme. Entgegen 
den ursprünglichen Vorstellungen von Kommission und 
Rat steht die Notwendigkeit, die betreffenden Rechtsakte 
durch Durchführungsregelungen auf Unions- oder nationa-
ler Ebene zu konkretisieren, der Einordnung als überprüf-
barer Rechtsakt nicht entgegen. Mit dieser Regelung wird 
es insbesondere möglich, Listenentscheidungen und Zu-
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Inuit Tapiriit Kanatami; Schwarze, in: Schwarze (Hrsg.), EU-
Kommentar, 4. Aufl. 2019, Art. 263 AEUV Rdnr. 51 m. w. N. 



lassungen im Stoffrecht durch Organe oder Einrichtungen 
der EU für die verwaltungsinterne Überprüfung zu öffnen. 
Dies gilt auch dann, wenn man sie, wie das bei Zulassun-
gen von Einzelstoffen durch die Kommission denkbar ist, als 
Verwaltungsakte zur Regelung von Einzelfällen einordnen 
sollte, da auch diese von der Neuregelung erfasst sind. In 
Betracht kommen etwa die Genehmigung von Wirkstoffen 
für Pflanzenschutzmittel und Biozide, die Festsetzung von 
Rückstandshöchstgehalten für Lebensmittel, die harmoni-
sierte Einstufung von Stoffen und Gemischen, die Gewäh-
rung von Ausnahmen für Detergenzien, die Zulassung von 
gentechnisch veränderten Lebens- und Futtermitteln und 
eine Vielzahl von Entscheidungen nach der REACH-Ver-
ordnung, wie die Aufnahme von Stoffen in die Liste be-
sonders besorgniserregender Stoffe, die Zulassung solcher 
Stoffe, die Beschränkung von Stoffen zur allgemeinen Ver-
wendung und die Änderung bestimmter Anhänge. 20

4.2 Maßstäbe der Überprüfung

Die verwaltungsinterne Überprüfung bezieht sich auf eine 
Verletzung des Umweltrechts der Union durch den be-
treffenden Rechtsakt. Entgegen der bisherigen Regelung 
kommt es nicht mehr darauf an, ob der Rechtsakt nach 
EU-Umweltrecht erlassen worden ist (Art. 10 Abs. 1 Aar-
hus-VO a. F.), sondern darauf, ob ein Verstoß gegen Um-
weltrecht möglich ist bzw. geltend gemacht wird (Art.  2 
Abs. 1 lit. g und h, 10 Abs. 1 Aarhus-VO n. F.). 21 Dies dürfte 
die Nichtbeachtung allgemeiner Rechtsgrundsätze des 
Unionsrechts einschließen, die, auch wenn sie nicht spezi-
fisch umweltrechtlicher Natur sind, in umweltrechtlichen 
Entscheidungen anzuwenden sind. Zu nennen ist insbeson-
dere der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 2 
EUV). Erfasst sind sowohl verfahrensrechtliche als auch 
materiell-rechtliche Verstöße. 

Die Überprüfung von Verstößen erfolgt nur in dem Um-
fang, wie sie vom Antragsteller geltend werden. Art.  10 
Abs. 1 UAbs. 2 Aarhus-VO n. F. verlangt die Angabe der 
Gründe für die Überprüfung. Der Antrag und die Gründe 
legen den Gegenstand der Überprüfung fest. Hieraus ist zu 
folgern, dass wie bei der Nachprüfung erstinstanzlicher Ur-
teile durch den Gerichtshof eine umfassende Nachprüfung 
der Ausgangsentscheidung nicht stattfindet. 22 Der Antrag-
steller hat es aber in der Hand, die Gründe des Antrags so 
umfassend zu formulieren, dass der Ausgangsrechtsakt in 
vollem Umfang überprüft werden muss. 

Nicht ganz eindeutig sind allerdings die Mindestanfor-
derungen der Begründung und Substantiierung geltend 
gemachter Rechtsfehler in tatsächlicher und rechtlicher 
Hinsicht. Art.  10 Abs.  2 Satz  1 Aarhus-VO n. F. ist nach 
seinem Wortlaut im Sinne eines negativen Evidenzvorbe-
halts zu verstehen. Danach sind nur solche Rügen als unzu-
lässig abzulehnen, die offensichtlich unbegründet oder of-
fensichtlich unsubstantiiert sind. In den Erwägungsgründen 
(Ziff. 21) wird jedoch darauf abgestellt, dass alle tatsächli-
chen und rechtlichen Umstände anzugeben seien, die erheb-
liche Zweifel an der Beurteilung durch das Organ oder die 
Einrichtung der Union begründen. Das hierfür herangezo-
gene Urteil des EuGH in der Rechtssache TestBiotech 23 be-
zieht sich zwar auf die frühere Fassung des Art. 10 Abs. 2 
Aarhus-VO, die das Kriterium der Offensichtlichkeit auf 
die Begründung beschränkte. Es liegt aber nahe, das Urteil 
auch auf die neue Rechtslage anzuwenden. Andererseits ist 
diese Auslegung vom Wortlaut der Verordnung nicht ge-
deckt. Das in Art. 9 Abs. 4 AK niedergelegte Gebot effekti-
ven Rechtsschutzes spricht dafür, den Wortlaut der Verord-
nung ernst zu nehmen und den rechtsschutzfreundlicheren 
Maßstab der Offensichtlichkeit mangelnder Begründetheit 
oder Substantiierung anzuwenden. Statt „erheblicher Zwei-
fel“ würde es dann für die Zulässigkeit einer Rüge genügen, 
dass nach dem Vortrag des Antragsstellers gewisse Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit der Ausgangsentscheidung bestehen. 

Die Frage, ob die Rüge ausreicht, um die Rechtswidrigkeit 
des streitigen Rechtsakts zu begründen, ist dann erst Ge-
genstand der inhaltlichen Überprüfung. 

4.3 Inhalt der Entscheidung

Im administrativen Überprüfungsverfahren kann nur die 
Rechtswidrigkeit der Ausgangsentscheidung festgestellt 
werden. Eine Ermächtigung, die Entscheidung aufzuheben 
oder das betreffenden Organ oder die betreffende Einrich-
tung der Union zur Aufhebung oder Abänderung der Ent-
scheidung zu verpflichten, sieht die Verordnung nicht vor. 
Es liegt in der Verantwortung des Organs oder der Einrich-
tung der Union, aus der Überprüfungsentscheidung selbst 
die Konsequenzen zu ziehen. 

5. Rechtsschutz

5.1 Anforderungen an die Ausgestaltung  
des verwaltungsinternen Rechtschutzes

Art. 9 Abs. 3 AK begnügt sich mit dem Erfordernis einer 
Überprüfungsmöglichkeit durch ein Verwaltungsverfah-
ren. Gerichtlicher Rechtsschutz stellt eine Alternative oder 
zusätzliche Möglichkeit dar, die der Vertragsstaat nicht vor-
sehen muss. Im Gegensatz zu Art. 9 Abs. 2 AK besagt die 
Regelung nach ihrem Wortlaut nicht, dass ein unabhängi-
ges und unparteiisches Verwaltungsverfahren geboten ist. 
Allerdings stellt Art. 9 Abs. 4 AK allgemeine Anforderun-
gen an den Rechts- und Interessenschutz, die auch für die 
verwaltungsinterne Überprüfung nach Art. 9 Abs. 3 AK 
maßgeblich sind. Das Überprüfungsverfahren muss ad-
äquat, wirksam, fair und gerecht sein. Es ist recht zwei-
felhaft, ob das verwaltungsinterne Überprüfungsverfahren 
nach der neuen Aarhus-Verordnung diesen Anforderungen 
genügt, da es – im Gegensatz etwa zum Widerspruchsver-
fahren nach der REACH-Verordnung (Art. 89, 91) – völlig 
in die Behördenstruktur integriert ist, so dass die Entschei-
dungsträger einer möglichen Einflussnahme durch die Be-
hördenleitung ausgesetzt sind. Der Compliance-Ausschuss 
hat sich mit Recht auf den Standpunkt gestellt, dass diese 
Organisationsstruktur nicht den Anforderungen der Kon-
vention genügt. 24 Daher kann die Aarhus-Konformität des 

Rehbinder, Die neue Aarhus-Verordnung der Europäischen Union

123

296 NuR (2022) 44: 293–298

20) Art. 13 EG-PflSchMVO (Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über 
Pflanzenschutzmittel); Art. 4, 9 EG-BiozidVO (Verordnung (EG) 
Nr. 528/2012 über Biozidprodukte); Art. 14 f. Rückstandshöchst-
mengenVO (Verordnung (EG) Nr. 396/205 über Höchstgehalte 
an Pestizidrückständen in Lebensmitteln); Art. 37 Abs. 5 CLP-VO 
(Verordnung (EG) Nr.  1272/2008 zur Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen); Art. 5 EG-DetergenzienVO 
(Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergentien); Art. 7, 19 
VO über gentechnisch veränderte Lebens- und Futtermittel (VO 
(EG) Nr. 1829/2003 über gentechnisch veränderte Lebens- und 
Futtermittel); Art. 58, 60, 68, 73, 138 Abs. 4, 5 und 9 REACH-
VO (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe). 

21) Zur Unvereinbarkeit der bisherigen Beschränkung auf Entschei-
dungen „nach Umweltrecht“ mit Art.  9 Abs.  3 AK s. Compli-
ance-Ausschuss, Case ACCC/ C/2008/32, part II, ECE/MP/PP/ 
C.1/2017/7 v. 17. 3. 2017, Ziff. 92–94. 

22) Vgl. EuGH, Urt. v. 12. 9. 2019, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, 
Rdnr.  39 – TestBioTech/Kommission; Urt. v. 25. 3. 2021, 
C-565/19 P, ECLI:EU:C:2021:252, Rdnr. 91 f. – Carvalho u. a./
Europäisches Parlament und Rat.

23) EuGH, Urt. v. 12. 9. 2019, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, 
Rdnr. 68 f. – TestBioTech/Kommission im Anschluss an Gericht, 
Urt. v 16. 12. 2016, T-177/13, ECLI:EU:T:2016:736, Rdnr.  67, 
83, 88 (Vorinstanz) – TestBioTech/Kommission.

24) ACCC/ C/2008/32, part II, ECE/MP/PP/ C.1/2017/7 v. 
17. 3. 2017, Ziff.  113–115; so auch Pallemaerts, in: ders. (Hrsg.), 
The Aarhus Convention at Ten, 2011, S.  271, 286; Rehbinder, 
EurUP 2012, 23, 26.



Unionsrechts, wie der Compliance-Ausschuss annimmt, 
erst durch den in Art. 12 AK vorgesehenen Rechtsschutz 
durch die Gerichte hergestellt werden. Auch unabhängig 
davon ist es für die Beurteilung der Effektivität des Über-
prüfungsverfahrens von erheblicher Bedeutung, ob und 
inwieweit Antragsteller, deren Überprüfungsgesuch abge-
lehnt worden ist, nach Art. 12 Aarhus-VO und allgemei-
nen, zu Art. 263 Abs. 4 AEUV entwickelten Grundsätzen 
hiergegen im Wege der Klage vorgehen können. 

5.2 Bevorzugung der Verbandsklage 

Im Mittelpunkt der Regelung des Art. 12 Aarhus-VO über 
den Rechtsschutz steht die Verbandsklage. Mit der Regelung 
sollen die Defizite des Rechtsschutzes der Umweltverbände 
nach der engen Auslegung des Art. 263 Abs. 4 AEUV durch 
den EuGH 25 kompensiert werden. Nach Art. 12 Abs. 1 Aar-
hus-VO kann eine Umweltvereinigung, die einen Überprü-
fungsantrag gestellt hat, gemäß den einschlägigen Bestim-
mungen des AEUV Klage vor dem Gerichtshof erheben. 
Zuständig ist das Gericht der EU (Art. 256 Abs. 1 AEUV). 
Art. 12 Abs. 2 Aarhus-VO n. F. bestimmt ferner, dass Um-
weltvereinigungen und andere Mitglieder der Öffentlich-
keit, die einen Überprüfungsantrag gestellt haben, nach den 
einschlägigen Bestimmungen des AEUV Klage erheben 
können, wenn das Organ oder die Einrichtung der Union es 
unterlässt, gemäß Art. 10 Abs. 2 oder 3 der Verordnung tätig 
zu werden. Da das Europäische Parlament eine umfassende 
Klagebefugnis nicht nur von Umweltverbänden, sondern 
auch von Einzelnen gegen Entscheidungen im Überprü-
fungsverfahren vorgeschlagen hatte, 26 wird man davon aus-
gehen müssen, dass die in dieser Differenzierung zwischen 
Nichtigkeits- und Unterlassungsklagen liegende Bevorzu-
gung der Umweltverbände beim Rechtsschutz gewollt ist. 
Dies enthebt allerdings nicht der Notwendigkeit, die Verein-
barkeit der Regelung mit dem Primärrecht zu untersuchen. 

5.3 Kriterien für den Gerichtszugang

In der Vergangenheit ist der Rechtsschutz von Umweltver-
bänden nach der Aarhus-Verordnung überwiegend darauf 
gestützt worden, dass die in Art. 10 Abs. 2 Aarhus-VO vor-
gesehene „Antwort“ auf das Überprüfungsbegehren unab-
hängig von ihrer Form 27 als eine Entscheidung zu qualifizie-
ren sei, so dass nach der sog. Adressatentheorie im Rahmen 
der Plaumann-Doktrin für die Antragsteller der Rechtsweg 
offenstehe. 28 Man mag im Hinblick auf das Bestreben des Ju-
ristischen Dienstes der Kommission im Verordnungserlass-
verfahren, durch die Formulierung als bloße Antwort eine 
Qualifizierung als Verwaltungsakt auszuschließen, an die-
ser Deutung zweifeln. 29 Anstelle der Adressatentheorie wäre 
dann das Klagerecht auf die Gewährung von Verfahrensga-
rantien und deren Ausübung im Überprüfungsverfahren zu 
stützen 30 – allerdings mit gewissen Zweifeln hinsichtlich des 
Umfangs der Nachprüfbarkeit. 31 Jedoch hat der EuGH 32 in 
der Folgezeit die „Antwort“ auf einen Überprüfungsantrag 
selbst als Verwaltungsakt gewertet und hierauf die Anerken-
nung der Klagebefugnis gestützt. Schon die Verfahrensrege-
lung im Beschluss 2008/401/EG spricht von Entscheidungen 
über die materielle Begründetheit des Überprüfungsantrags 
(Anhang, Art. 5). Vor allem bezeichnet die geänderte Ver-
ordnung selbst trotz Beibehaltung des Ausdrucks „Antwort“ 
(Art.  10 Abs.  2 Satz  3 n. F.) derartige Antworten als „ab-
schließende Entscheidungen“ über die Überprüfungsanträge 
(Art. 11a Abs. 1 n. F.). Handelt es sich daher nach neuerem 
Verständnis um Verwaltungsakte, so sind alle Antragssteller 
Adressaten des betreffenden Verwaltungsakts und nach all-
gemeinem Primärrecht im Rahmen der Plaumann-Doktrin 
zur Nichtigkeitsklage berechtigt. Insofern geht die Absicht, 
den Rechtsschutz bei der Individualklage sekundärrechtlich 
einzuschränken, im Hinblick auf das vorrangige Primärrecht 
ins Leere. Zugleich ist aber – vorbehaltlich der Schließung 

der Lücke hinsichtlich der Überprüfung von Beihilfeent-
scheidungen – auch grundsätzlich von der Aarhus-Konfor-
mität der Gesamtregelung der Verordnung auszugehen.

5.4 Umfang der Nachprüfbarkeit

Gegenstand der gerichtlichen Nachprüfung ist nicht der 
Ausgangsverwaltungsakt, sondern die abschließende Ent-
scheidung im administrativen Überprüfungsverfahren. 
Entgegen Zweifeln im Schrifttum 33 bezieht sich die ge-
richtliche Nachprüfung aber nicht nur auf die formale 
Ordnungsmäßigkeit des administrativen Verfahrens, son-
dern auf die verfahrens- und materiell-rechtliche Recht-
mäßigkeit der abschließenden Entscheidung, insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt der Verletzung einer anzuwen-
denden Rechtsnorm und eines Beurteilungsfehlers. 34 In 
diesem Rahmen kann auch eine fehlerhafte Beurteilung 
der Rechtmäßigkeit der Ausgangsentscheidung durch die 
abschließende Entscheidung inzident Gegenstand der ge-
richtlichen Überprüfung sein. Wie bereits für den Gegen-
stand der administrativen Überprüfungsentscheidung dar-
gelegt, kann es daher im Ergebnis zu einer weitgehenden 
Überprüfung durch das Gericht kommen. 35 Voraussetzung 
ist zunächst eine umfassende und substantiierte Rüge von 
verfahrens- und materiell-rechtlichen Rechtsfehlern der 
Ausgangsentscheidung einschließlich der betreffenden Tat-
sachenfeststellungen. Ferner müssen diese Rügen im admi-
nistrativen Verfahren überprüft wurden oder die Überprü-
fung rechtswidrig unterlassen worden sein. Sofern also der 
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25) Dazu kritisch etwa Krämer, EurUP 2019, 17, 27 ff.
26) P9-TA (2021) 0245, Amendment 32 – Article 1 – paragraph 1 – 

part 2d (new).
27) S. dazu allgemein statt aller: EuGH, Urt. v. 20. 3. 1997, C-57/95, 

ECLI:EU:C:1997:164 Rdnr. 22 – Frankreich/Kommission; Urt. 
v. 13. 10. 2011, C-463/10 P, C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:665 
Rdnr. 36 – Parlament und Deutschland/Kommission.

28) Guckelberger, NuR 2008, 78, 86; Pallemaerts, in: ders. (Hrsg.), The 
Aarhus Convention at Ten, 2011, S. 271, 295; Grundhewer, Tor-
hüter zur Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2020, S.  266 f.; Crossen/
Niessen, RECIEL 16, 2007, 332, 337 f., 339; in der Sache auch 
Schlacke/Römling, in: Schlacke/Schrader/Bunge (Hrsg.), Infor-
mation, Beteiligung und Rechtschutz in Umweltangelegenhei-
ten, 2. Aufl. 2019, § 3 Anhang Aarhus-Konvention Rdnr. 213.

29) Rehbinder, EurUP 2012, 23, 27; Dikaios, Überindividueller 
Rechtsschutz, Teilband  II, 2018, S.  106 f.; zur Entstehungsge-
schichte s. Pallemaerts, in: ders. (Hrsg.), The Aarhus Convention 
at Ten, 2011, S. 271, 287 ff.

30) Rehbinder, EurUP 2012, 23, 28 f.; als Alternative zur Adressaten-
theorie auch Grundhewer, Torhüter zur Verwaltungsgerichtsbar-
keit, 2020, S. 266; Crossen/Niessen, RECIEL 16, 2007, 332, 339.

31) Vgl. EuGH, Beschl. v. 5. 5. 2009, C-355/08 P, ECLI: 2009: EU: C: 
2009: 286, Rdnr. 43 – WWF UK/Rat: „in der Regel“ keine Über-
prüfung auf materielle Rechtsverletzungen. Die Entscheidung ist 
allerdings kaum repräsentativ; s. Rehbinder, EurUP 2012, 23, 29.

32) EuGH, Urt. v. 12. 9. 2019, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, 
Rdnr. 39 – TestBioTech/Kommission; Urt. v. 13. 1. 2015, C-404 
und 405/12 P, ECLI:EU:C:5, Rdnr. 59 ff. (Abweisung eines An-
trags als unbegründet) – Kommission und Rat/Stichting Natuur 
en Milieu & PAN; Urt. v. 13. 1. 2015, C-401 und 403/12 P, ECLI: 
EU:C:2015:4, Rdnr. 65 f. (Ablehnung der Überprüfung) – Rat/
Milieudefensie; ebenso Kommission, COM (2020) 642 final S. 14.

33) Pallemaerts, in: ders. (Hrsg.), The Aarhus Convention at Ten, 
2011, S. 271, 295.

34) EuGH, Urt. v. 12. 9. 2019, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, 
Rdnr. 39 – TestBioTech/Kommission; Gericht, Urt. v. 16. 12. 2016, 
T-177/13, ECLI:EU:T:2016:736, Rdnr. 56, 59 (Vorinstanz) – Test-
BioTech/Kommission; dazu Berkemann, ZUR 2015, 221, 229; 
Grundhewer, Torhüter zur Verwaltungsgerichtsbarkeit, 2020, S. 269 f.

35) So auch Gericht, Urt. v. 16. 12. 2016, T-177/13, ECLI: EU: T: 
2016:736, Rdnr.  56 f., ferner Rdnr.  71 ff., 82 ff., 121 ff. – Test-
BioTech/Kommission; ebenso Schlacke/Römling, in: Schlacke/
Schrader/Bunge (Hrsg.), Information, Beteiligung und Recht-
schutz in Umweltangelegenheiten, 2.  Aufl. 2019, § 3 Anhang 
Aarhus-Konvention Rdnr. 233. 



Kläger die aus seiner Sicht bestehenden Mängel der Über-
prüfungsentscheidung umfassend und substantiiert rügt, 
muss sich das Gericht auch inzident mit wesentlichen As-
pekten der Ausgangsentscheidung befassen. Allerdings lässt 
sich kaum bestreiten, dass über die beiden oder – bei Beru-
fung gegen das Urteil des Gerichts – drei Stufen der Nach-
prüfung des Ausgangsrechtsakts eine trichterförmige Ver-
engung des Rechtsschutzes stattfinden kann und dass hier 
so manche prozessuale Fallstricke bestehen.

5.5 Inhalt der gerichtlichen Entscheidung

Gibt das Gericht der Klage statt, stellt es die Nichtigkeit 
der abschließenden Entscheidung im Überprüfungsverfah-
ren oder die Rechtswidrigkeit der Unterlassung der Über-
prüfung fest. Der Ausgangsrechtsakt wird dadurch nicht 
unmittelbar berührt. Es liegt in der Verantwortung des 
betroffenen Organs oder der betroffenen Einrichtung der 
Union, selbst die sich aus dem Urteil ergebenden Maßnah-
men zu ergreifen (Art. 266 Abs. 1 AEUV). Dazu kann eine 
erneute administrative Überprüfung, aber auch die Aufhe-
bung oder Abänderung des Ausgangsrechtsakts gehören. 36 

6. Schlussbemerkungen

Die neue Aarhus-Verordnung stellt einen wichtigen Schritt 
in Richtung auf Verbesserung des Rechtsschutzes gegen 
Handlungen und Unterlassungen der Organe und Ein-
richtungen der Union in Umweltangelegenheiten dar. Sie 
dient der Erfüllung der Pflichten aus der Aarhus-Konven-
tion, von denen die EU lange mit allen Mitteln versuchte, 
sich davonzustehlen. Ohne ständigen Druck des Compli-
ance-Ausschusses hätte sich wohl kaum etwas bewegt. Die 
Verordnung trägt dazu bei, die Schieflage hinsichtlich des 
Umweltrechtsschutzes auf der EU-Ebene und der natio-
nalen Ebene zu verringern. Allerdings bleiben auch viele 
Wünsche offen. Der Geist der Aarhus-Konvention wird 
nicht überall spürbar. Die Unabhängigkeit der Stelle, die 
behördenintern die Zuständigkeit für die Durchführung 

des Widerspruchsverfahrens besitzt, ist nicht gewährleistet 
und kann nur durch Rückgriff auf Art. 9 Abs. 4 AK im 
Wege der Auslegung begründet werden. Anders als nach 
der Regelung in Art. 93 Abs. 3 REACH-VO hat die für 
die Durchführung des Widerspruchsverfahrens zustän-
dige Stelle nicht die Befugnisse der Ausgangsbehörde; die 
Entscheidung über den Widerspruch hat nicht einmal eine 
echte kassatorische Wirkung. Schließlich ist es bedauer-
lich, dass eine Regelung fehlt, die Umweltverbände und 
Einzelne beim Rechtsschutz vor dem Gericht gegen Ent-
scheidungen, die das Überprüfungsverfahren abschießen, 
gleichstellt. Wiederum muss man die Auslegung, diesmal 
des Art. 263 Abs. 4 AEUV zur Adressatentheorie, bemü-
hen, um eine Gleichbehandlung herzustellen. Damit dürfte 
feststehen, dass noch einige Feinarbeit beim Eigenrechts-
schutz der Union in Umweltangelegenheiten zu leisten ist. 

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons 
Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die 
Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wieder-
gabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die 
ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, 
einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob 
Änderungen vorgenommen wurden. 
Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial 
unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern 
sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betref-
fende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz 
steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschrif-
ten erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des 
Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechte inhabers einzuholen. 
Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinforma-
tion auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Im Jahr 1992 wurde von der Europäischen Gemeinschaft die 
FFH-Richtlinie 1 beschlossen. 2 Seither sind drei Jahrzehnte vergan-
gen, gleichwohl gibt es bis heute Defizite bei der Anwendung der 
FFH-Richtlinie sowohl im Gebietsschutz als auch im Bereich des 
Artenschutzes. Zudem zeigen sich erhebliche Akzeptanzprobleme 
bei der Anwendung der Vorgaben aus der FFH-Richtlinie und der 
Konkurrenz zu den Erneuerbaren Energien. 

Ziel der FFH-Richtlinie ist der Schutz und die Bewahrung 
des europäischen Naturerbes. Zusammen mit der bereits 1979 
erlassenen Vogelschutzrichtlinie 3 bildet die FFH-Richtlinie die 
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